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Satzung
Errichtet am 12. September 1991

Zuletzt geändert durch Beschluss der  
Mitgliederversammlung vom 23. Oktober 2024

Vereinsregister: Amtsgericht Köln, 43 VR 10398

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr
1.	 Der Verband führt den Namen „RDA Internationaler Bustou-

ristik Verband“.

2.	 Der Verband ist am 08.02.1951 im Vereinsregister beim 
Amtsgericht Wiesbaden als „Reise-Ring Deutscher Auto-
busunternehmungen e.V.“ (RDA) eingetragen worden. Dem 
Verband bleibt es vorbehalten, diesen ursprünglichen Na-
men als Zusatz zu verwenden.

3.	 Sein Sitz ist in Köln.

4.	 Gerichtsstand ist Köln.

5.	 Das Geschäftsjahr ist das jeweilige Kalenderjahr.

§ 2 Zweck
1.	 Der Verband verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-

meinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbe-
günstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

2.	 Der Zweck des Verbandes ist die Förderung der Bustouristik 
und die entsprechende Betreuung seiner Mitglieder.

3.	 Um seinen Zweck zu erreichen, nimmt der Verband unter an-
derem folgende Aufgaben wahr:

a)	 Beratung der Mitglieder in Anliegen, die entsprechend 
§ 6 Ziffer 2 für den Verband von grundsätzlicher Bedeu-
tung sind.

b)	Förderung der gegenseitigen Unterstützung und des 
gegenseitigen Erfahrungsaustausches unter den Mitglie-
dern.

c)	 Förderung des Vertriebes von Busreisen.

d)	Schulung der Mitglieder, etwa durch Fortbildungsange-
bote wie Seminare, Verbandsstudienreisen und derglei-
chen.

e)	 Zusammenarbeit mit anderen Verbänden, Organisatio-
nen und Verkehrsträgern.

f)	 Wahrnehmung der tourismuspolitischen Interessen sei-
ner Mitglieder gegenüber Behörden, Organisationen und 
Öffentlichkeit im In- und Ausland. Vertretung durch ande-
re und/oder Kooperation mit anderen Organisationen ist 
zulässig.

g)	Pflege der Öffentlichkeitsarbeit.

4.	 Der Verband ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Li-
nie eigenwirtschaftliche Zwecke. Der Zweck des Verbandes 
ist nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerich-
tet. Dem Verband steht keine Kontrolle über die Geschäfts-
tätigkeit seiner Mitglieder außerhalb des Verbandes zu.

5.	 Der Verband kann zur Förderung seines Zwecks Mitglied an-
derer Organisationen werden.

§ 3 Mitgliedschaft
1.	 Der Verband hat in- und ausländische Mitglieder und Ehren-

mitglieder.

2.	 Als Mitglieder können Unternehmen und Organisationen, die 
mit der Bustouristik befasst sind, aufgenommen werden.

3.	 Personen, die sich insbesondere Verdienste um die Förde-
rung der Bustouristik erworben haben, können zum Ehren-
mitglied ernannt werden. Ehrenmitglieder sind von Beitrags- 
und Umlagenzahlungen befreit.

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft
1.	 Zum Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnah-

meantrag an den Vorstand zu richten. Will der Bewerber Mit-
glied werden, so hat er seinem Antrag Unterlagen über Art 
und Umfang seines Geschäftsbetriebs beizufügen. Der Vor-
stand beschließt über den Antrag, nachdem er zuvor Aus-
künfte über den Antragsteller von mindestens zwei Mitglie-
dern eingeholt hat. Die Mitgliedschaft ist erworben, sobald 
dem Antragsteller die Mitteilung über die Annahme seines 
Antrages zugegangen ist.

2.	 Ehrenmitglieder, Ehrenvorstände und Ehrenpräsidenten 
werden auf Empfehlung des Vorstandes durch die Mitglie-
derversammlung berufen.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
1.	 Die Mitgliedschaft erlischt:

a)	 durch Austritt, der nur unter Einhaltung einer sechsmo-
natigen Kündigungsfrist zum Schluss eines Kalenderjah-
res erklärt werden kann,

b)	durch Ausschluss, wenn ein wichtiger Grund hierfür vor-
liegt, insbesondere, wenn:

aa)	 die satzungsmäßigen Voraussetzungen für die Mit-
gliedschaft nicht mehr vorliegen,

bb)	 das Mitglied in schwerwiegender Weise gegen die 
Satzung verstoßen hat,

cc)	 das Mitglied trotz zweifacher Mahnung mit einem 
Jahresmitgliedsbeitrag oder mit anderen fälligen 
Zahlungen gegenüber dem Verband im Rückstand 
ist,

dd)	 der Missbrauch des Zwecks oder der Einrichtung des 
Verbandes eines solchen Missbrauchs festgestellt 
wird oder das Mitglied gegen die aus der Mitglied-
schaft ihm obliegenden Pflichten schwer verstoßen 
hat,

ee)	 das Mitglied in der freien Verfügung über sein Ver-
mögen beschränkt ist.

2.	 Gegen den Ausschließungsbeschluss kann das ausgeschlos-
sene Mitglied innerhalb einer Frist von einem Monat nach 
Zugang der Mitteilung über den Ausschlussbeschluss die 
Mitgliederversammlung anrufen, die endgültig über den 
Ausschluss entscheidet.

3.	 Durch das Erlöschen der Mitgliedschaft wird das Mitglied 
von finanziellen Verpflichtungen, die bis zum Wirksamwer-
den des Erlöschens entstanden sind, nicht entbunden. Auf 
das Verbandsvermögen oder auf Teile davon hat das aus-
scheidende Mitglied keinen Anspruch.

4.	 Vom Zeitpunkt der Kündigung bis zur Beendigung der Mit-
gliedschaft kann ein Mitglied Rechte, die über die Beendi-
gung der Mitgliedschaft hinaus wirken würden, nicht geltend 
machen.
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§ 6 Rechte der Mitglieder
1.	 Alle Mitglieder haben gleiche Rechte.

2	 Die Mitglieder haben Anspruch auf kostenlose Beratung, Be-
treuung und Unterstützung in allen Angelegenheiten, deren 
Zielsetzung erkennbar mit dem Zweck des Verbandes (§ 2 
Ziffer 2) übereinstimmt und nicht nur für den aktuellen Ein-
zelfall Bedeutung hat, sondern von grundsätzlicher Bedeu-
tung für die Mehrzahl der Verbandsmitglieder ist.

3.	 Die Mitglieder haben ein Recht auf Teilnahme an Fortbil-
dungsveranstaltungen, z. B. Verbandsstudienreisen, sowie 
sie die Voraussetzungen erfüllen, die nach einem jeweils zu-
treffenden Vorstandsbeschluss Voraussetzung für die Teil-
nahme sind.

	 An den Kosten von Veranstaltungen sollen Teilnehmer in an-
gemessener Weise beteiligt werden.

4.	 Jedes Mitglied kann für jedes Amt innerhalb des Verbandes 
gewählt werden; dies gilt nicht für Ehrenvorstandsmitglieder 
und Ehrenpräsidenten (§ 9 Ziffer 5 Buchstabe g).

§ 7 Pflichten der Mitglieder
1.	 Die Mitglieder haben die Pflicht:

a)	 die Satzungsbestimmungen zu erfüllen,

b)	an den Zielen des Verbandes aktiv und gewissenhaft mit-
zuarbeiten und die zu diesem Zweck gefassten Beschlüs-
se der Mitgliederversammlung zu befolgen,

c)	 die zur Förderung der allgemeinen Interessen angefor-
derten Aufschlüsse zu geben und durch Mitteilungen 
über fachliche Erfahrungen den Verband bei Veröffent-
lichungen, Bekanntmachungen und Eingaben zu unter-
stützen,

d)	die satzungsgemäß festgelegten Beiträge zu entrichten.

2.	 Auch nach Beendigung der Mitgliedschaft im Verband be-
steht die Pflicht fort, über Angelegenheiten des Verbandes, 
die als vertraulich bezeichnet worden sind, Dritten gegen-
über Stillschweigen zu bewahren.

§ 8 Organe
1.	 Organe des Verbandes sind

a)	 die Mitgliederversammlung,

b)	der Vorstand.

2.	 Die Wahl in den Vorstand, einen Beirat oder einen Ausschuss 
ist an die Person gebunden.

3.	 Die Ämter in den Organen, die Teilnahme an Ausschüssen 
und im Beirat sind ehrenamtlich. Auf Antrag können mit 
Ausnahme von Ziffer 1 Buchstabe a) die entstehenden tat-
sächlichen Kosten ersetzt werden. Hiervon unberührt bleibt 
die Möglichkeit der Erstattung von Barauslagen sowie die 
Zubilligung von pauschalen Aufwandsentschädigungen auf-
grund eines entsprechenden Vorstandsbeschlusses.

4.	 Über die Sitzungen der Organe, des Beirats und der Aus-
schüsse sind Niederschriften zu fertigen, die den Mitgliedern 
der betreffenden Gremien zuzuleiten sind. Werden innerhalb 
von 2 Wochen gegen die Niederschrift keine Einwendungen 
erhoben, so gilt sie als genehmigt. Andernfalls hat das Gre-
mium auf der nächsten Sitzung über das Protokoll zu befin-
den.

§ 9 Die Mitgliederversammlung und außerordentliche Mit-
gliederversammlungen
1.	 Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Ver-

bandes.

2.	 In jedem Geschäftsjahr findet eine Mitgliederversammlung 
gem. § 32 BGB statt.

3.	 Ort und Termin der Mitgliederversammlung und außer-
ordentlicher Mitgliederversammlungen werden durch den 
Vorstand bestimmt. 

a)	 Die Mitgliederversammlung kann nach der Entscheidung 
des Vorstands auch rein virtuell/online durchgeführt wer-
den oder in hybrider Form. Für diese Formen der Mitglie-
derversammlung gelten ebenfalls die Regelungen des § 
9 dieser Satzung, sofern sich aus dem Folgenden nichts 
anderes ergibt. Insbesondere muss auch bei einer Online-
Mitgliederversammlung technisch sichergestellt werden, 
dass die Mitgliedschaftsrechte, wie insbesondere Teil-
nahme-, Rede- und Stimmrecht, uneingeschränkt wahr-
genommen werden können.

b)	Entscheidet sich der Vorstand für die Durchführung einer 
Online-Mitgliederversammlung, ist dies in der Einladung 
gem. § 9 Ziffer 4. unter Angabe von Datum und Uhrzeit 
anzugeben.

c)	 Die Online-Mitgliederversammlung kann insbesonde-
re als Video-Konferenz oder in einem Chatroom statt-
finden. Die Zugangsdaten werden den Mitgliedern per 
E-Mail spätestens 1,5 Stunden vor Beginn der Mitglie-
derversammlung mitgeteilt. Ausreichend ist dabei die 
ordnungsgemäße Absendung der E-Mail an die letzte 
dem Vorstand bekanntgegebene E-Mail-Adresse des je-
weiligen Mitglieds. Mitglieder, die über keine E-Mail-Ad-
resse verfügen, erhalten die Zugangsdaten per Post an 
die letzte dem Vorstand bekanntgegebene Adresse. Aus-
reichend ist die ordnungsgemäße Absendung des Briefes 
3 Tage vor der Mitgliederversammlung. Sämtliche Mit-
glieder sind verpflichtet, die Zugangsdaten keinem Drit-
ten bekanntzugeben und unter strengem Verschluss zu 
halten. Auch an der Online-Mitgliederversammlung dür-
fen nur Mitglieder teilnehmen. 

d)	Abstimmungen erfolgen über Formulare in einem geson-
derten Bereich. Diese sollen so beschaffen sein, dass es 
technisch möglich ist, durch Anklicken der gewünschten 
Option (z.B. „Ja/Nein/Enthaltung“ oder durch Anklicken 
des gewünschten Kandidaten bei Wahlen) die Stimmab-
gabe zu vollziehen. Dabei muss technisch die Anonymi-
tät des Mitglieds sichergestellt sein sowie der Ausschluss 
einer mehrfachen Stimmabgabe durch ein Mitglied.

e) Der Versammlungsleiter hat das Ergebnis der Abstim-
mung umgehend festzustellen und bekanntzugeben. Die 
abgegebenen Abstimmungsformulare sind bis zum Ende 
der nächsten Mitgliederversammlung zu speichern.

f) Der Vorstand kann sich zur Durchführung einer Online-
Mitgliederversammlung unter Wahrung der datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen der Unterstützung eines ex-
ternen Dienstleisters bedienen.
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4.	 Die Einladung zur Mitgliederversammlung hat unter Wah-
rung einer Frist von 3 Wochen in Textform per E-Mail oder 
Postbrief an alle Mitglieder unter Beifügung der beabsich-
tigten Tagesordnung zu erfolgen. Anträge, die auf die Ta-
gesordnung gesetzt werden sollen, müssen mindestens 
2 Wochen vor dem Sitzungstermin in der Geschäftsstelle 
vorliegen und von dieser unverzüglich den Mitgliedern zu-
geleitet werden. Über die Behandlung eines Antrages, der 
nicht auf der Tagesordnung steht oder der nicht rechtzeitig 
eingegangen ist, wird mit einfacher Stimmenmehrheit ent-
schieden. Im Wege des Dringlichkeitsantrages können An-
träge betreffend

a)	 Ausschluss eines Mitgliedes

b)	Widerruf der Bestellung zum Vorstandsmitglied

c)	 Auflösung des Verbandes

d)	Satzungsänderungen

	 nicht behandelt werden.

5.	 Der Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung ob-
liegen insbesondere:

a)	 die Wahl des Vorstandes,

b)	die Genehmigung des Jahresabschlusses sowie die Ent-
lastung des Vorstandes und der Geschäftsführung,

c)	 die Zustimmung zum Haushaltsplan, die Festsetzung der 
Mitgliederbeiträge, sowie evtl. Aufnahmegebühren und 
Umlagen,

d)	die Bestellung von Rechnungsprüfern,

e)	 Satzungsänderungen,

f)	 die Ernennung von Ehrenmitgliedern,

g)	Berufung von Vorstandsmitgliedern, die aus der aktiven 
Vorstandsarbeit ausscheiden und sich besondere Ver-
dienste erworben haben, zu Ehrenvorstandsmitgliedern 
und Ehrenpräsidenten,

h)	die endgültige Entscheidung über den Ausschluss eines 
Mitgliedes,

6.	 Abstimmungsberechtigt sind alle Mitglieder. Jedes Mitglied 
hat eine Stimme. Stimmübertragung ist nicht zulässig.

7.	 Die Wahl eines in der Mitgliederversammlung nicht anwe-
senden Mitgliedes ist zulässig, wenn zum Zeitpunkt der Wahl 
die Einwilligung dieses Amt anzunehmen, dem Wahlleiter 
schriftlich nachgewiesen wird.

8.	 Die Beschlussfähigkeit der ordnungsgemäß einberufenen 
Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der 
erschienenen Mitglieder gegeben. Die Beschlussfassung er-
folgt durch Handzeichen oder Aufheben einer Stimmkarte. 
Der Versammlungsleiter hat geheim abstimmen zu lassen, 
wenn die Mitgliederversammlung dies mit einfacher Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen beschließt.

9.	 Die Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung erfolgt, 
soweit Gesetz oder Satzung nichts Abweichendes vorschrei-
ben, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen der 
Mitglieder. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Stimm-
enthaltungen und ungültige Stimmen gelten als nicht abge-
gebene Stimmen, zählen also bei der Feststellung, ob eine 
Entscheidung die erforderliche Mehrheit erreicht, nicht mit. 
Wird bei Wahlen im ersten Wahlgang die erforderliche ein-
fache Mehrheit nicht erreicht, so ist im zweiten Wahlgang 
gewählt, wer die relative Mehrheit erreicht.

10.	Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden von ei-
nem Protokollführer, der vom Vorsitzenden bestellt wurde, 
in einer Niederschrift beurkundet, die vom Vorsitzenden und 
vom Protokollführer zu unterschreiben ist.

11.	 Auf Beschluss des Vorstandes können weitere Mitgliederver-
sammlungen als außerordentliche Versammlungen einberu-
fen werden. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
muss innerhalb von 30 Tagen einberufen werden, wenn ein 
dahingehender Antrag von wenigstens einem Drittel der 
Mitglieder beim Vorstand gestellt ist.

12.	In besonders dringenden Fällen kann der Vorstand die Frist 
zur Einberufung der Mitgliederversammlung abkürzen. In 
solchen Fällen können die Mitglieder bis zum Beginn der 
Versammlung Anträge stellen. § 9 Ziffer 4 Satz 4 der Sat-
zung gilt entsprechend.

§ 10 Vorstand
1.	 Der Vorstand besteht aus

	 dem Präsidenten

	 zwei Vizepräsidenten,

	 dem Schatzmeister

	 und weiteren drei Vorstandsmitgliedern.

2.	 Dem Vorstand sollen mindestens (4) Inhaber, Gesellschafter 
oder Geschäftsführer von Omnibusunternehmen angehö-
ren. Dem Vorstand sollen außerdem entsprechende Persön-
lichkeiten aus Unternehmen oder Organisationen der übri-
gen Fremdenverkehrsbranchen angehören. In den Vorstand 
können auch Persönlichkeiten gewählt werden, die sich um 
den Verband oder die Bustouristik verdient gemacht haben, 
oder deren Mitwirkung im Interesse des Verbandes liegt.

3.	 Die Wahl in den Vorstand ist an die Person gebunden. Die 
Wahl in den Vorstand findet einzeln statt. Wird dabei im 
ersten Wahlgang die erforderliche einfache Mehrheit nicht 
erreicht, gilt entsprechend § 9 Ziffer 9 als gewählt, wer im 
weiteren Wahlgang die relative Mehrheit erreicht.

	 Die Amtszeit beginnt mit der Annahme der Wahl und endet 
mit der dritten auf die Wahl folgenden Mitgliederversamm-
lung. Wiederwahl ist zulässig. Im Übrigen gilt für die Wahl 
des Vorstandes § 9 Ziffer 8 und Ziffer 9.

4.	 Der Präsident führt, soweit die Geschäftsordnung nichts an-
deres bestimmt, die laufenden Geschäfte des Verbandes. Er 
kann sich hierzu einer Geschäftsführung bedienen. Bezüg-
lich der Auslagen des Präsidenten und einer eventuellen 
Aufwandsentschädigung für den Präsidenten gilt § 8 Ziffer 
3.

5.	 Die Geschäftsführung hat ausschließlich und unmittelbar 
den in § 2 genannten Satzungszweck nach Maßgabe der ge-
setzlichen Vorschriften und der Satzungsbestimmungen zu 
erfüllen. Der Vorstand kann die Geschäftsführung vom Ver-
bot des Selbstkontrahierens (§ 181 BGB) befreien.

6.	 Der Präsident und die beiden Vizepräsidenten sind Vorstand 
im Sinne des § 26 BGB. Der Verband wird nach außen durch 
den Präsidenten allein oder die beiden Vizepräsidenten ge-
meinsam vertreten.

7.	 Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung.

8.	 Der Vorstand hat die Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung auszuführen und dieser angemessene Vorschläge zur 
Erreichung der Ziele des Verbandes zu machen, sowie für 
die Festsetzung der Beiträge und für die Festsetzung des 
Haushaltsplanes die notwendigen Aufschlüsse zu geben.
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9.	 Auf Verlangen von mindestens drei Vorstandsmitgliedern ist 
eine Vorstandssitzung einzuberufen.

10.	Der Vorstand entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. 
Ehrenvorstände und Ehrenpräsident haben kein Stimmrecht. 
Der Vorstand ist bei einer Anwesenheit von mehr als der 
Hälfte seiner Mitglieder beschlussfähig.

11.	 Der Vorstand ist zuständig

a)	 für die Einberufung der Mitgliederversammlung und au-
ßerordentlicher Mitgliederversammlungen (§ 9 Ziffer 3),

b)	 für die Berufung eines Vorstandsmitgliedes zur haupt-
amtlichen Tätigkeit für den Verband nach Maßgabe eines 
Anstellungsvertrages, dessen Vertragsdauer von der 
Dauer der Vorstandszugehörigkeit unabhängig sein kann 
sowie

c)	 für die Gründung und Auflösung von Handelsgesellschaf-
ten.

12.	Jedes Mitglied des Vorstandes ist bezüglich der Mitteilun-
gen, von denen es im Falle von § 7 Ziffer 1 Buchstabe c) 
Kenntnis erhält, zur Verschwiegenheit verpflichtet. Das 
gleiche gilt für Vorstandssitzungen, soweit die behandelten 
Themen und soweit Ausführungen in der Sitzung als ver-
traulich bezeichnet worden sind. Dies gilt Dritten gegenüber 
auch für alle internen Angelegenheiten des Verbandes. Die 
entsprechenden Verpflichtungen gelten auch nach Beendi-
gung der Amtsdauer und nach dem Ausscheiden aus dem 
Verband fort. Nach Beendigung eines Vorstandsmandates 
hat das ehemalige Vorstandsmitglied sämtliche Unterlagen, 
die es für die Vorstandsarbeit erhalten hat, auf Verlangen 
des Vorstandes herauszugeben.

13.	Der Schatzmeister verwaltet das Verbandsvermögen nach 
den von der Mitgliederversammlung oder dem Vorstand er-
teilten Anweisungen.

§ 11 Arbeits- und Fachausschüsse
1.	 Der Vorstand kann Arbeits- und Fachausschüsse bilden. 

Hierbei ist darauf zu achten, dass die Zusammensetzung 
dieser Ausschüsse sich nach der Art der jeweiligen Aufgabe 
richtet. Die Ausschüsse wählen aus ihrer Mitte den Vorsit-
zenden und dessen Stellvertreter.

2.	 Bei Abstimmung in den einzelnen Ausschüssen entscheidet 
einfache Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Vorsitzenden, in seiner Abwesen-
heit die des Stellvertreters.

3.	 Für die Dauer der Tätigkeit eines Ausschusses hat der Vor-
sitzende und im Verhinderungsfall sein Vertreter Sitz und 
Stimme im Vorstand solange und soweit die Ausschussar-
beit Gegenstand der Vorstandssitzung ist.

4.	 Die Ausschüsse beraten Präsidium und Vorstand. Ihre Be-
schlüsse sind Empfehlungen an den Vorstand. Der Vorstand 
soll die Beratungsergebnisse der Ausschüsse berücksichti-
gen, ist jedoch nicht an diese gebunden.

5.	 Ort und Zeitpunkt der Tagung von Ausschüssen sind im Ein-
vernehmen zwischen dem Ausschussvorsitzenden und der 
Verbandsgeschäftsführung festzulegen.

6.	 Vorstandsmitglieder und Berater des Verbandes haben das 
Recht, an den Ausschusssitzungen mit beratender Stimme 
teilzunehmen.

§ 12 Beirat
Der Vorstand ist berechtigt, Fachbeiräte zu bilden. Ihre Aufga-
be ist es, den Vorstand und die Mitgliederversammlung in wich-
tigen Angelegenheiten zu beraten. § 11 gilt entsprechend.

§ 13 Beiträge und Umlagen
1.	 Zur Aufbringung der Mittel für die Durchführung der Aufga-

ben des Verbandes entrichten die Mitglieder entsprechend 
den Beschlüssen der Mitgliederversammlung Beiträge. Die 
Beitragsschuld entsteht mit Beginn des Geschäftsjahres.

2.	 Die Höhe der Beiträge wird von der Mitgliederversammlung 
auf Grund des vorgelegten und genehmigten Haushaltspla-
nes festgesetzt. Die Beiträge können für unterschiedliche 
Mitgliedergruppen unterschiedlich hoch sein. Die Mitglieder-
versammlung kann dazu auf Vorschlag des Vorstandes Be-
messungsgrundlagen oder eine Beitragsordnung festlegen. 
Eine Beitragserhöhung für das laufende Geschäftsjahr ist 
zulässig. Ferner ist der Vorstand befugt, entsprechend der 
jeweiligen Inflationsrate für das vorangegangene Jahr, die 
vom Statistischen Bundesamt in der Regel im Januar jeden 
Jahres bekanntgegeben wird, eine Beitragsanpassung mit 
sofortiger Wirkung für das gesamte laufende Jahr vorzu-
nehmen. Das gilt sowohl für Erhöhungen als auch für Redu-
zierungen des Beitrags. Wenn der Vorstand davon Gebrauch 
macht, wird er die Mitglieder davon in Textform informieren. 
Dem Vorstand steht es dabei frei, die Änderung der Infla-
tionsrate nur teilweise hinsichtlich der Beitragsänderung zu 
berücksichtigen. Einer  Bestätigung durch die Mitgliederver-
sammlung hinsichtlich einer inflationsbedingten Beitragsän-
derung bedarf es nicht.

3.	 Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag; er ist, falls der Vorstand 
nichts anderes bestimmt, für das ganze Jahr zu entrichten, in 
welchem die Mitgliedschaft erworben wird oder durch Aus-
tritt oder Ausschluss endet.

4.	 Aus Anlass außergewöhnlicher Aufwendungen kann die 
Mitgliederversammlung zusätzlich Umlagen beschließen, 
soweit die Beiträge zur Deckung der notwendigen Kosten 
des Verbandes nicht ausreichen. Die Umlage kann für unter-
schiedliche Mitgliedergruppen unterschiedlich hoch sein. 
Die Umlage darf nicht höher als der jeweilige Beitrag für das 
laufende Geschäftsjahr sein.

5.	 Wird der Beitrag oder die Umlage nach Maßgabe der festge-
setzten Fälligkeit nicht nach der zweiten Zahlungsaufforde-
rung innerhalb von 14 Tagen gezahlt, muss das betreffende 
Mitglied als Verzugsfolge mit dem Ausschluss gemäß § 5 
Ziffer 1 Buchstabe b) cc) rechnen.

§14 Verwendung der Mittel des Verbandes
1.	 Mittel des Verbandes dürfen nur für die satzungsgemäßen 

Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Verbandes.

2.	 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des 
Verbandes fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.
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§ 15 Rechnungslegung
1.	 Der Vorstand soll den Mitgliedern für jedes abgelaufene Ge-

schäftsjahr spätestens mit der Einladung zur ordentlichen 
Mitgliederversammlung einen schriftlichen Rechenschafts-
bericht vorlegen, in dem die Verwendung der Beiträge an-
hand einer Übersicht der Einnahmen und Ausgaben nach-
gewiesen wird.

2.	 Von der Mitgliederversammlung werden zwei Rechnungs-
prüfer und zwei Stellvertreter gewählt. Die Amtszeit beginnt 
mit der Annahme der Wahl und endet mit der zweiten auf die 
Wahl folgenden Mitgliederversammlung. Die Rechnungs-
prüfer dürfen nicht Betrieben angehören, die Mitglieder des 
Vorstandes stellen. Die Wiederwahl von Rechnungsprüfern 
und Stellvertretern ist zulässig.

3.	 Die Rechnungsprüfer sind verpflichtet, nach Erstellung des 
Abschlusses des Haushaltes für das vergangene Jahr die 
Überprüfung in sachlicher und rechnerischer Hinsicht durch-
zuführen und darauf zu achten, ob sich die Ausgaben im 
Rahmen des Haushaltsplanes bewegt haben. Sie haben über 
das Ergebnis einen schriftlichen Bericht auszufertigen, der 
unverzüglich, spätestens jedoch sechs Wochen vor der Mit-
gliederversammlung dem Vorstand über die Geschäftsstelle 
einzureichen ist.

4.	 Der Prüfungsbericht der Rechnungsprüfer soll, wie auch 
der Rechenschaftsbericht des Vorstandes, den Verbands-
mitgliedern drei Wochen vor der Mitgliederversammlung 
schriftlich zur Kenntnis gebracht werden.

5.	 Für jedes Geschäftsjahr ist ein Haushaltsplan aufzustellen, in 
dem die angesetzten Aufwandskosten gegenseitig unterei-
nander deckungsfähig sind.

§ 16 Schlichtungsausschuss
1.	 Bei schwerwiegenden Meinungsverschiedenheiten kann der 

Vorstand die Bildung des Schlichtungsausschusses beschlie-
ßen. Er besteht aus drei Mitgliedern, von denen die beiden 
streitenden Parteien je eines bestimmen. Diese zwei Mit-
glieder bestellen wiederum übereinstimmend das dritte Mit-
glied, das die Befähigung zum Richteramt haben muss. Kön-
nen sich die beiden von den Parteien bestimmten Mitglieder 
über die Person des dritten Mitglieds innerhalb eines Monats 
nach Aufforderung durch eine der streitenden Parteien auf 
ein Mitglied nicht einigen, so wird das dritte Mitglied durch 
die Industrie- und Handelskammer in Köln bestellt.

2.	 Der Schlichtungsausschuss hat die Parteien, die sich ihm 
stellen müssen, über den streitigen Sachverhalt zu hören 
und nach Aufklärung des Tatbestandes dem Vorstand Maß-
nahmen zu empfehlen, die ihm angebracht erscheinen. Die 
Empfehlung des Schlichtungsausschusses kann auch dahin 
gehen, dass er den Ausschluss eines Mitgliedes beantragt.

3.	 Rechtsstreitigkeiten können erst vor ein außerordentli-
ches Gericht gebracht werden, wenn der Empfehlung des 
Schlichtungsausschusses innerhalb von 30 Tagen nicht ent-
sprochen wurde.

4	 Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Zivilprozessord-
nung (ZPO).

§ 17 Satzungsänderung, Auflösung des Verbandes
1.	 Für Änderungen der Satzung ist eine Stimmenmehrheit von 

zwei Drittel der abgegebenen Stimmen erforderlich.

2.	 Die Auflösung des Verbandes kann nur durch eine zu diesem 
Zweck vom Vorstand oder auf schriftlichen Antrag von min-
destens der Hälfte der Mitglieder einberufenen Mitglieder-
versammlung erfolgen. Der Beschluss über die Auflösung 
des Verbandes erfordert die Zustimmung von zwei Drittel 
der abgegebenen Stimmen der Mitglieder in namentlicher 
Abstimmung. § 9 Ziffer 9 Satz 3 gilt entsprechend.

	 Ist ein Mitglied verhindert, kann es seine Stimme zum Auf-
lösungsantrag dem Vorstand schriftlich abgeben. Bei Be-
schlussunfähigkeit ist die nächste mit der gleichen Tagesord-
nung satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung 
beschlussfähig.

3.	 Die die Auflösung des Verbandes beschließende Mitglieder-
versammlung trifft auch die Bestimmungen über die Ver-
wendung des Verbandsvermögens und die Bestellung eines 
Liquidators.


